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01.01.1998

Eröffnung,

Sitz in Wien

LEFÖ 
IBF

Anerkannte Opferschutzeinrichtung durch das BMI

01.10.2005

Beauftragt vom BMJ 

für Prozessbegleitung

01.01.2006

Im Auftrag des BM.I und des BKA, 

Sektion Frauen und Gleichstellung

Staatlicher Auftrag

01.01.2014

Unbefristeter Vertrag 

mit beiden Ministerien

01.01.2021

Auftragserweiterung mit 

beiden Ministerien



Opferschutz

„Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, bewährte geeignete Opferschutzeinrichtungen 
vertraglich damit zu beauftragen, Menschen, die von Gewalt einschließlich beharrlicher Verfolgung […] 
bedroht sind, zum Zwecke ihrer Beratung und immateriellen Unterstützung anzusprechen.[…]“ 

Psychosoziale und juristische Prozessbegleitung im Strafverfahren, für besonders schutzbedürftige 
Opfer.

§25 (3) SPG (Sicherheitspolizeigesetz)

§66b (a) StPO (Strafprozeßordnung)



LEFÖ 
IBF



2005

Europarat

Vertrag Nr. 197

2000

UN

Palermo Protokoll

2011

EU

Richtlinie 2011/36/EU

2016

Österreich

§104a StGB
§116 FPG
§217 StGB

Definition Menschenhandel



HANDLUNG

UNLAUTERES MITTEL

ZWECK: AUSBEUTUNG

Gewalt | Gefährliche Drohung | Täuschung | Zwang | 
Ausnützung einer Autoritätsstellung oder Geisteskrankheit

Anwerben | Aufnehmen | Unterbringen | Befördern | Weitergeben | Anbieten

Sexuell | Arbeitskraft | Bettelei | Begehung von strafbarer 
Handlungen | Organentnahme

Menschenhandel (§104a StGB)



HANDLUNG
Anwerben, Aufnehmen, Unterbringen, Befördern, 

Weitergeben, Anbieten 



MITTEL
Gewalt, Gefährliche Drohung, Täuschung, Zwangslage, 

Ausnutzung Autoritätsstellung, Ausnutzung Geisteskrankheit



ZWECK
Sexuelle Ausbeutung, Organentnahme, Ausbeutung der 

Arbeitskraft, Bettlei, Begehung von Straftaten



Frauenhandel und Ausbeutung

Arbeitsausbeutung Sexuelle AusbeutungAusbeutung in der Bettelei

Rücksichtloses Ausnutzung 

gegen die lebenswichtigen 

Interessen des Opfers.



Unterschiede zu Schlepperei

Menschenhandel

(104a StGB)

Schlepperei

(§114 FPG)

Täuschung

Anwendung von Gewalt

Ausbeutung

Nötigung

längerfristige 

Beziehung

Bezahlung 

für Dienstleistung

Beziehung endet

nach Einreise

irreguläre 

Grenzüberschreitung

profitables 

Geschäft mit 

Menschen 

kriminelles 

Netzwerk 

Wird auch in Ö 

organisiert



Aufenthalt Non-punishment Entschädigung

Gesundheitsversorgung & soziale Unterstützung

Psychosoziale & juristische Prozessbegleitung

Opferrechte



• §57 AsylG „besonderer Schutz“

• Für Opfer und Zeuginnen mindestens ein Jahr, verlängerbar, Antragsrecht

• Von Amtswegen: wird geprüft, nach Ende jedes Asylverfahrens

• Bedingung für die Erteilung ist die Ermittlung der Polizei. LPD informiert BFA

• Umsetzung der EU Richtlinie 2004

Asylgesetz und Aufenthalt



IBF - Angebote

24 Stunden Erreichbarkeit für die 

betroffenen Frauen

Sicheres Wohnen mit sozio-kultureller 

Betreuung in Schutzunterkünften

Selbstständiges Wohnen in 

Auszugswohnungen

Psychosoziale, psychologische, 

soziale Beratung, sowie Gesundheits-

und Lebensberatung, Psychotherapie

Gewährleistung medizinischer und 

ärztlicher Versorgung

Psychosoziale und juristische 

Prozessbegleitung

Beratung und Intervention hinsichtlich 

Aufenthalts- und Arbeitsrecht

Weiterbildungs- und Integrationsangeboten

Online aufsuchende Arbeit

Buddy-Programm

Vermittlung (auf Wunsch) zu Deutschkursen

Unterstützung bei der Wohnungs- und 

Arbeitssuche oder Rückkehrvorbereitungen, 

inkl. Gefahrenanalyse, in Zusammenarbeit mit 

Organisationen in den Herkunftsländern

Opferschutz



Unser Angebot

Vertraulich

Unentgeltlich

Bedingungslos

Orientiert an dem Ansatz des Empowerments

Angepasst an individuelle Bedürfnissen

Muttersprachlich (wir sprechen 28 Sprachen)

Anonym



Beratung und Betreuung

Bundesweit

24 Stunden Erreichbarkeit für Klientinnen und Polizei

Schutzwohnungen mit geheimer Adresse

- Beratungen vor Ort



• Mitglied nationale Task Force Menschenhandel + AGs

• Plattform gegen Menschenhandel und Ausbeutung (assoziierte Mitglieder)

• GF Gewaltschutzzentren/Interventionsstellen

• La Strada International European NGO Platform against Trafficking in Human Beings

• Global Alliance Against Traffic in Women 

• EU Civil Society Platform

• GAATW

• UNDOK – Mitgliedsverband

• Sezonieri - Mitgliedsverband 

Mitgliedschaft, Teilnahme an nationalen und 
internationalen Gremien, Netzwerken, etc.



Kooperation HelpChat & LEFÖ-IBF

Bei Verdacht von Frauenhandel/Ausbeutung

• Informationen über LEFÖ-IBF (Angebote)

• Austausch mit Beraterin (Telefon/Mail) 

• Kontaktweitergabe (nach Einverständnis der Frau!) 

• Bei Information an LEFÖ-IBF: Telefonnummer/Mailadresse, Sprache, kurze 
Information zum Verdacht

• Akute Gefährdung: Polizei 

• Verlinkung Homepage

Wir stehen für Austausch zur Verfügung. Wir beraten Frauen und identifizieren bzw. 

ggfls. leiten wir auch an andere Stellen weiter. 



Kontaktaufnahme

2021 2022

334 384

Polizei 42% 29%

Nicht staatliche 

Organisationen
20% 18%

Staatliche 

Institutionen
12% 15%

Frauen selbst 11% 14%

Online

aufsuchende

Arbeit

7% 14%

Freund*innen/Be

kannte
7% 9%

Familie 1% 1%

Formen der Ausbeutung 

2021 2022

Sexuelle Ausbeutung 65% 55%

andere Formen der 
Arbeitsausbeutung

(Ernte, Gastronomie, 
Kosmetikdienstleistungen)

16% 18%

Haushalt 10% 14%

Andere Formen der 
Ausbeutung 

(Bettelei)

7% 8%

Ehe 2% 5%

Herkunftsländer

2021 2022

Drittstaaten 67%

Nigeria, 

Moldawien, 

Serbien, 

Venezuela, 

Philippinen, 

China

71%

Nigeria, China, 

Phillippinen, 

Serbien, 

Venezuela, 

Marokko

EU-Länder 27%

Rumänien, 

Ungarn, 

Bulgarien

24%

Rumänien, 

Slowakische

Republik, 

Bulgarien

Unbekannt 6% 5%



Indikatoren

• Schlechter körperlicher Zustand - Anzeichen von Gewalt

• Pass/Personalausweis abgenommen („aufbewahrt“)

• Hinweise oder Aussagen, dass die Person kontrolliert wird

• Isolierung – kaum Freund*innen im Land, nicht orientiert, keine Kenntnis der Landessprache

• Kein oder kaum Geld / Druck Geld zu verdienen, keine Versicherung

• Verschüchtertes Verhalten: Angst (z.B. vor Rache), Verwirrung, apathisches Verhalten

• Unklare Angaben über die Reise 

• Bewegungseinschränkungen durch Einschüchterung, massive Kontrolle aller Wege etc.

Indikatoren bieten Hinweise, können Verdacht begründen, müssen aber nicht vorhanden sein



• Täuschung über die Arbeit (Art/Ort, Bedingungen, Entlohnung, 

Unterkunft/Lebensbedingungen)

• Unkenntnis über das Zielland (Sprache, wenig Wissen über den sozialen und 

kulturellen Kontext im Zielland)

• Überwachung und Isolation 

• Androhen von noch schlechteren Arbeitsbedingungen 

• Ausnutzen der prekären wirtschaftlichen Lage

• Einbehalten oder Wegnahme von Geld 

• Ausnutzen der familiären Situation

• Vortäuschung guter Beziehungen/Kontakte zu Behörden

Indikatoren für Frauenhandel



Soziale Integration

Unbeschränkten Arbeitsmarktszugang 

und Ausbildung

Identifizierung von Betroffene

Ohne Identifizierung und 

Weitervermittlung kann der Zugang zu 

Opferrechten kaum gewährleistet 

werden.

Fokus auf Fortbildung und 

Einschulungen allen Akteur*innen, die 

mit Betroffene im Kontakt kommen 

könnten. 

Langfristiger Aufenthalt

Ein sicherer Aufenthalt ist die Basis zum 

Aufbau einer selbständigen 

Lebensgrundlage.

Förderung einer unbürokratischen 

Umsetzung des sicheren Aufenthalts und 

Miteinbeziehung der persönlichen 

Situation der Betroffene

Herausforderungen / Schwerpunkte



LEFÖ –
Interventionsstelle für
Betroffene des
Frauenhandels

ibf@lefoe.at 01/7969298 lefoe.at/ibf lefoe_ibf /lefoe1985

mailto:ibf@lefoe.at


Bei Verdacht


